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A. Amtliche Texte

Gesetze

139	 Gesetz Nr. 2204  
	 zur Anpassung von Besoldungs- und  
	 Versorgungsbezügen in den Jahren 2026,  
	 2027 und 2028

Vom 20. Mai 2026

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Gesetz zur Anpassung von Besoldungs- und 

Versorgungsbezügen

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1.	 Beamtinnen und Beamte des Landes, der Gemein-
den, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts,

2.	 Richterinnen und Richter des Landes,

3.	 Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger, denen laufende Versorgungsbezüge 
zustehen, die das Land, eine Gemeinde, ein Ge-
meindeverband oder eine sonstige der Aufsicht des 
Landes unterstehende Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des öffentlichen Rechts zu tragen hat.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Ehrenbeamtinnen und 
Ehrenbeamte, Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, 
die nebenbei verwendet werden, und ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter. Es gilt ferner nicht für öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und ihre 
Verbände.

Abschnitt 2 
Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2026

§ 2 
Anpassung der Besoldung

(1) Ab 1. April 2026 erhöhen sich

1.	 die Grundgehaltssätze um 2,8 Prozent, mindestens 
jedoch um 100,00 Euro,

2.	 um 2,8 Prozent
a)	 die Beträge des Familienzuschlags der Stufen 1 

und 2, des Familienzuschlags für das zweite zu 
berücksichtigende Kind und die Erhöhungsbe-
träge für die Besoldungsgruppen A 4 bis A 6,

b)	 die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellen-
zulage nach Nummer 14 der Vorbemerkungen 
der Anlage I des Saarländischen Besoldungs-
gesetzes.

(2) Die Anwärtergrundbeträge erhöhen sich ab 1. April 
2026 um 60,00 Euro.
(3) Die Erhöhung nach Absatz 1 Nummer 2 gilt ent-
sprechend für
1.	 die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) in den fort-

geltenden Besoldungsordnungen und Besoldungs-
gruppen der Hochschullehrer,

2.	 die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter sowie 
festgesetzte Sondergrundgehälter nach fortgelten-
den Besoldungsordnungen der Hochschullehrer,

3.	 die Zuschüsse zum Grundgehalt und Zuschüs-
se nach fortgeltenden Besoldungsordnungen der 
Hochschullehrer,

4.	 die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse 
zum Grundgehalt nach den Nummern 1 und 2 und 
die allgemeine Stellenzulage nach Nummer 2b der 
Vorbemerkungen der Anlage II des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 gel-
tenden Fassung,

5.	 die Leistungsbezüge nach § 34 des Saarländi-
schen Besoldungsgesetzes vom 13. Oktober 2021 
(Amtsbl. I S. 2547), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 812), soweit sie 
als dynamisch erklärt worden sind,

6.	 die Beträge nach § 4 Absatz 1 und 3 der nach § 72 
Nummer 2 Buchstabe d des Saarländischen Be-
soldungsgesetzes fortgeltenden Verordnung über 
die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für 
Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. April 2024 (Amtsbl. I 
S. 362),

7.	 die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und § 17 
der nach § 72 Nummer 2 Buchstabe e des Saar-
ländischen Besoldungsgesetzes fortgeltenden Er-
schwerniszulagenverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I 
S. 3497), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. April 2024 (Amtsbl. I S. 362),

8.	 die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Auf-
wandsentschädigungen und anderen Bezüge nach 
Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Feb-
ruar 1997 (BGBl. I S. 322), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334).
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§ 3 
Anpassung der Versorgung

(1) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grund-
gehalt der Besoldungsordnungen des Saarländischen 
Besoldungsgesetzes zugrunde liegt, treten an die Stel-
le der bisherigen Grundgehälter die nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 erhöhten Sätze.

(2) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen der Familien-
zuschlag der Stufe 1 oder die allgemeine Stellenzulage 
nach Nummer 14 der Vorbemerkungen der Anlage I 
des Saarländischen Besoldungsgesetzes zugrunde lie-
gen, treten an die Stelle der bisherigen Beträge die nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 2 erhöhten Sätze.

(3) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundge-
halt (Gehalt) im Sinne des § 2 Absatz 3 zugrunde liegt, 
treten an die Stelle der bisherigen Grundgehaltssätze 
(Gehaltssätze) die nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 erhöh-
ten Sätze.

(4) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundge-
halt (Gehalt) nach einer früheren Besoldungsregelung 
zugrunde liegt, werden die Grundgehaltssätze (Ge-
haltssätze) nach § 2 Absatz 1 Nummer 1, der Ortszu-
schlag und die ruhegehaltfähigen Stellenzulagen ent-
sprechend § 2 Absatz 1 Nummer 2 erhöht.

(5) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern, deren Versorgungsbezügen eine 
Grundvergütung sowie ein Ortszuschlag nach dem 
Bundesbesoldungsgesetz zugrunde liegen, wird die 
Grundvergütung entsprechend § 2 Absatz 1 Nummer 1 
erhöht.

(6) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen Amtszulagen 
zugrunde liegen, treten an die Stelle der bisherigen 
Amtszulagen die nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 erhöh-
ten Sätze. Soweit den Versorgungsbezügen Amtszula-
gen zugrunde liegen, die nicht in der Anlage VII des 
Saarländischen Besoldungsgesetzes aufgeführt sind, 
werden diese entsprechend § 2 Absatz 1 Nummer 2 er-
höht.

(7) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen die in § 2 Ab-
satz 3 Nummer 3, 4 und 8 genannten Stellenzulagen 
und Bezüge zugrunde liegen, werden die Stellenzula-
gen und Bezüge entsprechend § 2 Absatz 1 Nummer 2 
erhöht.

(8) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Orts-
zuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis 
zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde 
liegt, werden ab 1. April 2026 um 2,7 Prozent erhöht, 
wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 einge-
treten ist. Satz 1 gilt entsprechend für

1.	 Hinterbliebene einer vor dem 1. Juli 1997 vorhan-
denen Versorgungsempfängerin oder eines vor dem 
1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers,

2.	 Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festge-
setzt sind.

(9) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grund-
gehalt der Besoldungsgruppen bis einschließlich A 8 
zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 
1. April 2026 um 74,55 Euro, wenn ihren ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbe-
merkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der 
Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes bei Eintritt in 
den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.

Abschnitt 3 
Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2027

§ 4 
Anpassung der Besoldung

(1) Ab 1. März 2027 werden die in § 2 Absatz 1 und 3 
genannten Bezügebestandteile um 2,0 Prozent erhöht.

(2) Die Anwärtergrundbeträge erhöhen sich ab 1. März 
2027 um 60,00 Euro.

§ 5 
Anpassung der Versorgung

(1) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern gilt die Erhöhung nach § 4 Absatz 1 ent-
sprechend für die in § 3 Absatz 1 bis 7 genannten Be-
zügebestandteile.

(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Orts-
zuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis 
zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde 
liegt, werden ab 1. März 2027 um 1,9 Prozent erhöht, 
wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 einge-
treten ist. Satz 1 gilt entsprechend für

1.	 Hinterbliebene einer vor dem 1. Juli 1997 vorhan-
denen Versorgungsempfängerin oder eines vor dem 
1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers,

2.	 Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festge-
setzt sind.

(3) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grund-
gehalt der Besoldungsgruppen bis einschließlich A 8 
zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 
1. März 2027 um 76,04 Euro, wenn ihren ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbe-
merkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der 
Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes bei Eintritt in 
den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
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Abschnitt 4 
Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2028

§ 6 
Anpassung der Besoldung

(1) Ab 1. Januar 2028 werden die in § 2 Absatz 1 und 3 
genannten Bezügebestandteile um 1,0 Prozent erhöht.
(2) Die Anwärtergrundbeträge erhöhen sich ab 1. Janu-
ar 2028 um 30,00 Euro.

§ 7 
Anpassung der Versorgung

(1) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern gilt die Erhöhung nach § 6 Absatz 1 ent-
sprechend für die in § 3 Absatz 1 bis 7 genannten Be-
zügebestandteile.
(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Orts-
zuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis 

zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde 
liegt, werden ab 1. Januar 2028 um 0,9 Prozent erhöht, 
wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 einge-
treten ist. Satz 1 gilt entsprechend für

1.	 Hinterbliebene einer vor dem 1. Juli 1997 vorhan-
denen Versorgungsempfängerin oder eines vor dem 
1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers,

2.	 Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festge-
setzt sind.

(3) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grund-
gehalt der Besoldungsgruppen bis einschließlich A 8 
zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 
1. Januar 2028 um 76,80 Euro, wenn ihren ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbe-
merkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der 
Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes bei Eintritt in 
den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
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Artikel 2 
Änderung des Saarländischen Besoldungsgesetzes

Die Anlagen IV, V, VI und VII des Saarländischen Besoldungsgesetzes vom 13. Oktober 2021 (Amtsbl. I S. 2547), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 812), erhalten folgende Fassung:

Gültig ab 1. April 2026
Anlage IV

1. Besoldungsordnung A

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besol-
dungs-
gruppe

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus
Erfahrungsstufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 4 2 878,42 2 911,20 2 942,34 3 005,63 3 068,90 3 132,18 3 195,42     
A 5 2 896,86 2 947,38 2 977,77 3 040,71 3 103,65 3 166,61 3 229,55 3 292,49     
A 6 2 951,38 2 989,18 3 025,21 3 094,35 3 163,42 3 232,57 3 301,70 3 370,83 3 439,90    
A 7 3 054,96 3 084,41 3 137,13 3 224,10 3 311,04 3 398,00 3 484,99 3 547,10 3 609,24 3 671,35  
A 8 3 173,76 3 212,71 3 324,14 3 435,61 3 547,04 3 658,52 3 734,54 3 810,88 3 887,33 3 963,68
A 9 3 324,03 3 359,94 3 478,90 3 597,83 3 718,07 3 840,36 3 924,41 4 008,48 4 092,53 4 176,61
A 10 3 537,26 3 599,04 3 753,66 3 910,34 4 067,00 4 223,70 4 328,14 4 433,06 4 539,91 4 646,78
A 11 3 929,40 4 089,89 4 250,40 4 411,01 4 575,25 4 684,71 4 794,21 4 903,71 5 013,21 5 122,67
A 12 4 191,19 4 382,59 4 577,76 4 773,56 4 969,35 5 099,86 5 230,40 5 360,95 5 491,49 5 622,00
A 13 4 876,99 5 088,45 5 299,84 5 511,30 5 652,23 5 793,24 5 934,16 6 075,18 6 216,13
A 14 5 114,95 5 389,13 5 663,27 5 937,48 6 120,24 6 303,07 6 485,84 6 668,63 6 851,46
A 15      6 191,06 6 492,50 6 733,66 6 974,81 7 215,98 7 457,14 7 698,32
A 16      6 799,31 7 147,90 7 426,87 7 705,79 7 984,66 8 263,61 8 542,54

Gültig ab 1. April 2026

2. Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe
B 2   8 895,39
B 3   9 402,19
B 4   9 932,96
B 5 10 541,91
B 6 11 116,97
B 7 11 676,33
B 8 12 259,37
B 9 12 983,28

3. Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe
W 1 5 447,60
W 2 6 921,09
W 3 8 027,88
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4. Besoldungsordnung R

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besol-
dungs-
gruppe 

Stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1   4 983,19 5 194,69 5 305,98 5 593,10 5 880,23 6 167,36 6 454,50 6 741,67 7 028,76 7 315,93 7 603,04 7 890,18
R 2 5 993,32 6 280,44 6 567,57 6 854,71 7 141,86 7 428,99 7 716,14 8 003,25 8 290,41 8 577,50

R 3   9 402,19
R 4   9 932,96
R 5 10 541,91
R 6 11 116,97
R 7 11 676,33
R 8 12 259,37

Gültig ab 1. April 2026
Anlage V

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1
(§ 41 Absatz 1)

Stufe 2
(§ 41 Absatz 2)

164,48 329,79

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzu-
schlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 
165,31 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berück-
sichtigende Kind um 781,68 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 
bis A 6
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das 
erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungs-
gruppen A 4 bis A 6 um je 17,91 Euro, ab Stufe 3 für 
jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der Besol-
dungsgruppe A 4 um 71,65 Euro, in der Besoldungs-
gruppe A 5 um 47,77 Euro und in der Besoldungsgrup-
pe A 6 um 23,88 Euro.

Gültig ab 1. April 2026
Anlage VI

Anwärtergrundbeträge
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin 
oder der Anwärter nach Abschluss 
des Vorbereitungsdienstes unmittel-
bar eintritt

Grundbetrag

A 4 1 363,45
A 6 bis A 8 1 483,52
A 9 bis A 11 1 537,21
A 12 1 676,20
A 13 1 707,82
A 13 + Zulage
(Nummer 14 Buchstabe c 
der Vorbemerkungen zu den  
Besoldungsordnungen A und B) 1 742,56
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Gültig ab 1. April 2026
Anlage VII

Zulagen
(Monatsbeträge in Euro)

– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –

Dem Grunde nach geregelt in Betrag

Saarländisches Besoldungsgesetz
§ 44 bis zu 102,26

§ 45 bis zu 76,69

§ 49 bis zu 102,26

Besoldungsordnungen A und B

Vorbemerkungen

Nummer 6
Die Zulage beträgt 
für Beamtinnen und Beamte 
der Besoldungsgruppen

A 4 und A 5
A 6 bis A 9
A 10 und höher

122,05
162,73
203,40

Nummer 7
Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit

von einem Jahr
von zwei Jahren

67,57
135,14

Nummer 8
Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit

von einem Jahr
von zwei Jahren

80,07
160,14

Nummer 9 111,42

Nummer 10 277,30

Nummer 11 40,69

Nummer 12
Die Zulage beträgt 
für Beamtinnen und Beamte

des mittleren Dienstes
des gehobenen Dienstes

18,09
40,69

Nummer 13 300,00

Nummer 14
Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa
Doppelbuchstabe bb

Buchstabe b
Buchstabe c

25,61
100,13
111,29
111,29

Dem Grunde nach geregelt in Betrag

Besoldungsgruppen Fußnote
A 4 1 88,15

A 5 2 88,15

A 6 2 47,79

A 9 1, 2 355,87

A 12 2, 6 206,71

A 13 3, 4, 5
6, 7

361,66
247,93

A 14 1 247,93

A 15 2, 3 247,93

A 16 2, 3, 5 277,30

Anhang zur Besoldungsordnung A

A 13 2 247,93

A 14 1 247,93

A 15 1 247,93

Besoldungsordnung W

Vorbemerkungen

Nummer 2 Absatz 2 260,00

Nummer 3
Die Zulage beträgt 
bei Ausübung eines Amtes

der Besoldungsgruppe R 1 
der Besoldungsgruppe R 2

205,54 
230,08

Besoldungsordnung R

Besoldungsgruppen Fußnote

R 1 1, 2 274,13

R 2 4 bis 8 274,13

R 3 3 274,13
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Artikel 3 
Weitere Änderung des Saarländischen Besoldungsgesetzes

Die Anlagen IV, V, VI und VII des Saarländischen Besoldungsgesetzes vom 13. Oktober 2021 (Amtsbl. I S. 2547), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 dieses Gesetzes, erhalten folgende Fassung:

Gültig ab 1. März 2027
Anlage IV

1. Besoldungsordnung A

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besol-
dungs-
gruppe

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus
Erfahrungsstufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 4 2 935,99 2 969,42 3 001,19 3 065,74 3 130,28 3 194,82 3 259,33     
A 5 2 954,80 3 006,33 3 037,33 3 101,52 3 165,72 3 229,94 3 294,14 3 358,34     
A 6 3 010,41 3 048,96 3 085,71 3 156,24 3 226,69 3 297,22 3 367,73 3 438,25 3 508,70    
A 7 3 116,06 3 146,10 3 199,87 3 288,58 3 377,26 3 465,96 3 554,69 3 618,04 3 681,42 3 744,78  
A 8 3 237,24 3 276,96 3 390,62 3 504,32 3 617,98 3 731,69 3 809,23 3 887,10 3 965,08 4042,95
A 9 3 390,51 3 427,14 3 548,48 3 669,79 3 792,43 3 917,17 4 002,90 4 088,65 4 174,38 4260,14
A 10 3 608,01 3 671,02 3 828,73 3 988,55 4 148,34 4 308,17 4 414,70 4 521,72 4 630,71 4739,72
A 11 4 007,99 4 171,69 4 335,41 4 499,23 4 666,76 4 778,40 4 890,09 5 001,78 5113,47 5 225,12
A 12 4 275,01 4 470,24 4 669,32 4 869,03 5 068,74 5 201,86 5 335,01 5 468,17 5601,32 5 734,44
A 13 4 974,53 5 190,22 5 405,84 5 621,53 5 765,27 5 909,10 6 052,84 6196,68 6 340,45
A 14 5 217,25 5 496,91 5 776,54 6 056,23 6 242,64 6 429,13 6 615,56 6802,00 6 988,49
A 15      6 314,88 6 622,35 6 868,33 7 114,31 7 360,30 7606,28 7 852,29
A 16      6 935,30 7 290,86 7 575,41 7 859,91 8 144,35 8428,88 8 713,39

Gültig ab 1. März 2027

2. Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe
B 2   9 073,30
B 3   9 590,23
B 4 10 131,62
B 5 10 752,75
B 6 11 339,31
B 7 11 909,86
B 8 12 504,56
B 9 13 242,95

3. Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe
W 1 5 556,55
W 2 7 059,51
W 3 8 188,44
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4. Besoldungsordnung R

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besol-
dungs-
gruppe 

Stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1   5 082,85 5 298,58 5 412,10 5 704,96 5 997,83 6 290,71 6 583,59 6 876,50 7 169,34 7 462,25 7 755,10 8 047,98
R 2 6 113,19 6 406,05 6 698,92 6 991,80 7 284,70 7 577,57 7 870,46 8 163,32 8 456,22 8 749,05

R 3   9 590,23
R 4 10 131,62
R 5 10 752,75
R 6 11 339,31
R 7 11 909,86
R 8 12 504,56

Gültig ab 1. März 2027
Anlage V

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1
(§ 41 Absatz 1)

Stufe 2
(§ 41 Absatz 2)

167,77 336,39

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzu-
schlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 
168,62 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berück-
sichtigende Kind um 781,68 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 
bis A 6
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das 
erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungs-
gruppen A 4 bis A 6 um je 18,27 Euro, ab Stufe 3 für 
jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der Besol-
dungsgruppe A 4 um 73,08 Euro, in der Besoldungs-
gruppe A 5 um 48,73 Euro und in der Besoldungsgrup-
pe A 6 um 24,36 Euro.

Gültig ab 1. März 2027
Anlage VI

Anwärtergrundbeträge
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin 
oder der Anwärter nach Abschluss 
des Vorbereitungsdienstes unmittel-
bar eintritt

Grundbetrag

A 4 1 423,45
A 6 bis A 8 1 543,52
A 9 bis A 11 1 597,21
A 12 1 736,20
A 13 1 767,82
A 13 + Zulage
(Nummer 14 Buchstabe c 
der Vorbemerkungen zu den  
Besoldungsordnungen A und B) 1 802,56
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Gültig ab 1. März 2027
Anlage VII

Zulagen
(Monatsbeträge in Euro)

– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –

Dem Grunde nach geregelt in Betrag

Saarländisches Besoldungsgesetz
§ 44 bis zu 102,26

§ 45 bis zu 76,69

§ 49 bis zu 102,26

Besoldungsordnungen A und B

Vorbemerkungen

Nummer 6
Die Zulage beträgt 
für Beamtinnen und Beamte 
der Besoldungsgruppen

A 4 und A 5
A 6 bis A 9
A 10 und höher

122,05
162,73
203,40

Nummer 7
Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit

von einem Jahr
von zwei Jahren

67,57
135,14

Nummer 8
Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit

von einem Jahr
von zwei Jahren

80,07
160,14

Nummer 9 111,42

Nummer 10 282,85

Nummer 11 40,69

Nummer 12
Die Zulage beträgt 
für Beamtinnen und Beamte

des mittleren Dienstes
des gehobenen Dienstes

18,09
40,69

Nummer 13 300,00

Nummer 14
Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa
Doppelbuchstabe bb

Buchstabe b
Buchstabe c

26,12
102,13
113,52
113,52

Dem Grunde nach geregelt in Betrag

Besoldungsgruppen Fußnote
A 4 1 89,91

A 5 2 89,91

A 6 2 48,75

A 9 1, 2 362,99

A 12 2, 6 210,84

A 13 3, 4, 5
6, 7

368,89
252,89

A 14 1 252,89

A 15 2, 3 252,89

A 16 2, 3, 5 282,85

Anhang zur Besoldungsordnung A

A 13 2 252,89

A 14 1 252,89

A 15 1 252,89

Besoldungsordnung W

Vorbemerkungen

Nummer 2 Absatz 2 260,00

Nummer 3
Die Zulage beträgt 
bei Ausübung eines Amtes

der Besoldungsgruppe R 1 
der Besoldungsgruppe R 2

205,54 
230,08

Besoldungsordnung R

Besoldungsgruppen Fußnote

R 1 1, 2 279,61

R 2 4 bis 8 279,61

R 3 3 279,61
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Artikel 4 
Weitere Änderung des Saarländischen Besoldungsgesetzes

Die Anlagen IV, V, VI und VII des Saarländischen Besoldungsgesetzes vom 13. Oktober 2021 (Amtsbl. I S. 2547), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 dieses Gesetzes, erhalten folgende Fassung:

Gültig ab 1. Januar 2028
Anlage IV

1. Besoldungsordnung A

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besol-
dungs-
gruppe

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus
Erfahrungsstufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 4 2 965,35 2 999,11 3 031,20 3 096,40 3 161,58 3 226,77 3 291,92     
A 5 2 984,35 3 036,39 3 067,70 3 132,54 3 197,38 3 262,24 3 327,08 3 391,92     
A 6 3 040,51 3 079,45 3 116,57 3 187,80 3 258,96 3 330,19 3 401,41 3 472,63 3 543,79    
A 7 3 147,22 3 177,56 3 231,87 3 321,47 3 411,03 3 500,62 3 590,24 3 654,22 3 718,23 3 782,23  
A 8 3 269,61 3 309,73 3 424,53 3 539,36 3 654,16 3 769,01 3 847,32 3 925,97 4 004,73 4 083,38
A 9 3 424,42 3 461,41 3 583,96 3 706,49 3 830,35 3 956,34 4 042,93 4 129,54 4 216,12 4 302,74
A 10 3 644,09 3 707,73 3 867,02 4 028,44 4 189,82 4 351,25 4 458,85 4 566,94 4 677,02 4 787,12
A 11 4 048,07 4 213,41 4 378,76 4 544,22 4 713,43 4 826,18 4 938,99 5 051,80 5 164,60 5 277,37
A 12 4 317,76 4 514,94 4 716,01 4 917,72 5 119,43 5 253,88 5 388,36 5 522,85 5 657,33 5 791,78
A 13 5 024,28 5 242,12 5 459,90 5 677,75 5 822,92 5 968,19 6 113,37 6 258,65 6 403,85
A 14 5 269,42 5 551,88 5 834,31 6 116,79 6 305,07 6 493,42 6 681,72 6 870,02 7 058,37
A 15      6 378,03 6 688,57 6 937,01 7 185,45 7 433,90 7 682,34 7 930,81
A 16      7 004,65 7 363,77 7 651,16 7 938,51 8 225,79 8 513,17 8 800,52

Gültig ab 1. Januar 2028

2. Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe
B 2   9 164,03
B 3   9 686,13
B 4 10 232,94
B 5 10 860,28
B 6 11 452,70
B 7 12 028,96
B 8 12 629,61
B 9 13 375,38

3. Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe
W 1 5 612,12
W 2 7 130,11
W 3 8 270,32
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4. Besoldungsordnung R

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besol-
dungs-
gruppe 

Stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1   5 133,68 5 351,57 5 466,22 5 762,01 6 057,81 6 353,62 6 649,43 6 945,27 7 241,03 7 536,87 7 832,65 8 128,46
R 2 6 174,32 6 470,11 6 765,91 7 061,72 7 357,55 7 653,35 7 949,16 8 244,95 8 540,78 8 836,54

R 3   9 686,13
R 4 10 232,94
R 5 10 860,28
R 6 11 452,70
R 7 12 028,96
R 8 12 629,61

Gültig ab 1. Januar 2028
Anlage V

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1
(§ 41 Absatz 1)

Stufe 2
(§ 41 Absatz 2)

169,45 339,76

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzu-
schlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 
170,31 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berück-
sichtigende Kind um 781,68 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 
bis A 6
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das 
erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungs-
gruppen A 4 bis A 6 um je 18,45 Euro, ab Stufe 3 für 
jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der Besol-
dungsgruppe A 4 um 73,81 Euro, in der Besoldungs-
gruppe A 5 um 49,22 Euro und in der Besoldungsgrup-
pe A 6 um 24,60 Euro.

Gültig ab 1. Januar 2028
Anlage VI

Anwärtergrundbeträge
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin 
oder der Anwärter nach Abschluss 
des Vorbereitungsdienstes unmittel-
bar eintritt

Grundbetrag

A 4 1 453,45
A 6 bis A 8 1 573,52
A 9 bis A 11 1 627,21
A 12 1 766,20
A 13 1 797,82
A 13 + Zulage
(Nummer 14 Buchstabe c 
der Vorbemerkungen zu den  
Besoldungsordnungen A und B) 1 832,56
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Gültig ab 1. Januar 2028
Anlage VII

Zulagen
(Monatsbeträge in Euro)

– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –

Dem Grunde nach geregelt in Betrag

Saarländisches Besoldungsgesetz
§ 44 bis zu 102,26

§ 45 bis zu 76,69

§ 49 bis zu 102,26

Besoldungsordnungen A und B

Vorbemerkungen

Nummer 6
Die Zulage beträgt 
für Beamtinnen und Beamte 
der Besoldungsgruppen

A 4 und A 5
A 6 bis A 9
A 10 und höher

122,05
162,73
203,40

Nummer 7
Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit

von einem Jahr
von zwei Jahren

67,57
135,14

Nummer 8
Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit

von einem Jahr
von zwei Jahren

80,07
160,14

Nummer 9 111,42

Nummer 10 285,68

Nummer 11 40,69

Nummer 12
Die Zulage beträgt 
für Beamtinnen und Beamte

des mittleren Dienstes
des gehobenen Dienstes

18,09
40,69

Nummer 13 300,00

Nummer 14
Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa
Doppelbuchstabe bb

Buchstabe b
Buchstabe c

26,38
103,15
114,66
114,66

Dem Grunde nach geregelt in Betrag

Besoldungsgruppen Fußnote
A 4 1 90,81

A 5 2 90,81

A 6 2 49,24

A 9 1, 2 366,62

A 12 2, 6 212,95

A 13 3, 4, 5
6, 7

372,58
255,42

A 14 1 255,42

A 15 2, 3 255,42

A 16 2, 3, 5 285,68

Anhang zur Besoldungsordnung A

A 13 2 255,42

A 14 1 255,42

A 15 1 255,42

Besoldungsordnung W

Vorbemerkungen

Nummer 2 Absatz 2 260,00

Nummer 3
Die Zulage beträgt 
bei Ausübung eines Amtes

der Besoldungsgruppe R 1 
der Besoldungsgruppe R 2

205,54 
230,08

Besoldungsordnung R

Besoldungsgruppen Fußnote

R 1 1, 2 282,41

R 2 4 bis 8 282,41

R 3 3 282,41
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Artikel 5 
Änderung des Saarländischen 
Beamtenversorgungsgesetzes

§ 38 Absatz 1 Satz 2 des Saarländischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes vom 13. Oktober 2021 (Amtsbl.  I 
S.  2547, 2582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. April 2024 (Amtsbl. I S. 362), wird wie folgt ge-
fasst:

„Dieser beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit von:

  30 Prozent   194,28 Euro
  40 Prozent   264,72 Euro
  50 Prozent   393,12 Euro
  60 Prozent   489,69 Euro
  70 Prozent   672,61 Euro
  80 Prozent   802,14 Euro
  90 Prozent   965,74 Euro
100 Prozent 1 072,53 Euro

“

Artikel 6 
Weitere Änderung  

des Saarländischen Beamtenversorgungsgesetzes

§ 38 Absatz 1 Satz 2 des Saarländischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes vom 13. Oktober 2021 (Amtsbl. I 
S. 2547, 2582), zuletzt geändert durch Artikel 5 dieses 
Gesetzes, wird wie folgt gefasst: 

„Dieser beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit von:

  30 Prozent   198,17 Euro
  40 Prozent   270,01 Euro
  50 Prozent   400,98 Euro
  60 Prozent   499,48 Euro
  70 Prozent   686,06 Euro
  80 Prozent   818,18 Euro
  90 Prozent   985,05 Euro
100 Prozent 1 093,98 Euro

“

Artikel 7 
Weitere Änderung  

des Saarländischen Beamtenversorgungsgesetzes

§ 38 Absatz 1 Satz 2 des Saarländischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes vom 13. Oktober 2021 (Amtsbl. I 
S. 2547, 2582), zuletzt geändert durch Artikel 6 dieses 
Gesetzes, wird wie folgt gefasst: 

„Dieser beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit von:

  30 Prozent   200,15 Euro
  40 Prozent   272,71 Euro
  50 Prozent   404,99 Euro
  60 Prozent   504,47 Euro
  70 Prozent   692,92 Euro
  80 Prozent   826,36 Euro
  90 Prozent   994,90 Euro
100 Prozent 1 104,92 Euro

“

Artikel 8 
Änderung der Verordnung über die Gewährung 

von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
§ 4 der nach § 72 Nummer 2 Buchstabe d des Saar-
ländischen Besoldungsgesetzes fortgeltenden Verord-
nung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung 
für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. April 2024 (Amtsbl. I S. 362), 
wird wie folgt geändert:
1.	 In Absatz 1 wird die Angabe „15,14 Euro“ durch 

die Angabe „15,56 Euro“, die Angabe „17,89 Euro“ 
durch die Angabe „18,39 Euro“, die Angabe 
„24,57 Euro“ durch die Angabe „25,26 Euro“ 
und die Angabe „33,85 Euro“ durch die Angabe 
„34,80 Euro“ ersetzt.

2.	 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a)	 In Nummer 1 wird die Angabe „22,85 Euro“ 

durch die Angabe „23,49 Euro“ ersetzt.
b)	 In Nummer 2 wird die Angabe „28,31 Euro“ 

durch die Angabe „29,10 Euro“ ersetzt.
c)	 In Nummer 3 wird die Angabe „33,59 Euro“ 

durch die Angabe „34,53 Euro“ ersetzt.
d)	 In den Nummern 4 und 5 wird die Anga-

be „39,27 Euro“ jeweils durch die Angabe 
„40,37 Euro“ ersetzt.

Artikel 9 
Weitere Änderung der Verordnung über die 

Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
§ 4 der nach § 72 Nummer 2 Buchstabe d des Saar-
ländischen Besoldungsgesetzes fortgeltenden Verord-
nung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung 
für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 dieses Gesetzes, wird wie folgt geän-
dert:
1.	 In Absatz 1 wird die Angabe „15,56 Euro“ durch 

die Angabe „15,87 Euro“, die Angabe „18,39 Euro“ 
durch die Angabe „18,76 Euro“, die Angabe 
„25,26 Euro“ durch die Angabe „25,77 Euro“ 
und die Angabe „34,80 Euro“ durch die Angabe 
„35,50 Euro“ ersetzt.

2.	 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
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a)	 In Nummer 1 wird die Angabe „23,49 Euro“ 
durch die Angabe „23,96 Euro“ ersetzt.

b)	 In Nummer 2 wird die Angabe „29,10 Euro“ 
durch die Angabe „29,68 Euro“ ersetzt.

c)	 In Nummer 3 wird die Angabe „34,53 Euro“ 
durch die Angabe „35,22 Euro“ ersetzt.

d)	 In den Nummern 4 und 5 wird die Anga-
be „40,37 Euro“ jeweils durch die Angabe 
„41,18 Euro“ ersetzt.

Artikel 10 
Weitere Änderung der Verordnung über die 

Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte

§ 4 der nach § 72 Nummer 2 Buchstabe d des Saar-
ländischen Besoldungsgesetzes fortgeltenden Verord-
nung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung 
für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 dieses Gesetzes, wird wie folgt geän-
dert:

1.	 In Absatz 1 wird die Angabe „15,87 Euro“ durch 
die Angabe „16,03 Euro“, die Angabe „18,76 Euro“ 
durch die Angabe „18,95 Euro“, die Angabe 
„25,77 Euro“ durch die Angabe „26,03 Euro“ 
und die Angabe „35,50 Euro“ durch die Angabe 
„35,86 Euro“ ersetzt.

2.	 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nummer 1 wird die Angabe „23,96 Euro“ 
durch die Angabe „24,20 Euro“ ersetzt.

b)	 In Nummer 2 wird die Angabe „29,68 Euro“ 
durch die Angabe „29,98 Euro“ ersetzt.

c)	 In Nummer 3 wird die Angabe „35,22 Euro“ 
durch die Angabe „35,57 Euro“ ersetzt.

d)	 In den Nummern 4 und 5 wird die Anga-
be „41,18 Euro“ jeweils durch die Angabe 
„41,59 Euro“ ersetzt.

Artikel 11 
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung

Die nach § 72 Nummer 2 Buchstabe e des Saarländi-
schen Besoldungsgesetzes fortgeltende Erschwerniszu-
lagenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. April 2024 (Amtsbl. I 
S. 362), wird wie folgt geändert:

1.	 In § 4 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„5,33 Euro“ durch die Angabe „5,48 Euro“ ersetzt.

2.	 In § 17 wird die Angabe „1,98 Euro“ durch die An-
gabe „2,04 Euro“ ersetzt.

Artikel 12 
Weitere Änderung  

der Erschwerniszulagenverordnung

Die nach § 72 Nummer 2 Buchstabe e des Saarländi-
schen Besoldungsgesetzes fortgeltende Erschwerniszu-
lagenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 11 dieses Gesetzes, wird wie folgt 
geändert:

1.	 In § 4 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„5,48 Euro“ durch die Angabe „5,59 Euro“ ersetzt.

2.	 In § 17 wird die Angabe „2,04 Euro“ durch die An-
gabe „2,08 Euro“ ersetzt.

Artikel 13 
Weitere Änderung  

der Erschwerniszulagenverordnung

Die nach § 72 Nummer 2 Buchstabe e des Saarländi-
schen Besoldungsgesetzes fortgeltende Erschwerniszu-
lagenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 dieses Gesetzes, wird wie folgt 
geändert:

1.	 In § 4 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„5,59 Euro“ durch die Angabe „5,65 Euro“ ersetzt.

2.	 In § 17 wird die Angabe „2,08 Euro“ durch die An-
gabe „2,10 Euro“ ersetzt.

Artikel 14 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 
3 mit Wirkung vom 1. April 2026 in Kraft.

(2) Artikel 3, 6, 9 und 12 treten am 1. März 2027 in 
Kraft. 

(3) Artikel 4, 7, 10 und 13 treten am 1. Januar 2028 in 
Kraft.

Saarbrücken, den 16. Juni 2026

Die Ministerpräsidentin

Rehlinger

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft

von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Jost
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Bekanntmachungen  
in Bezug auf Gesetze

138	 Bekanntmachung  
	 der Neufassung des Landtagswahlgesetzes

Vom 11. Juni 2026
Aufgrund des Artikels 2 des Gesetzes vom 11. Februar 
2026 (Amtsbl. I S. 190) wird nachstehend der Wortlaut 
des Landtagswahlgesetzes in der vom 20. März 2026 
an geltenden Fassung bekannt gemacht. Die Neufas-
sung berücksichtigt:
1.	 die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes 

vom 2. März 2021 (Amtsbl. I S. 654),
2.	 das am 27. November 2021 in Kraft getretene 

Gesetz vom 13. Oktober 2021 (Amtsbl. I S. 2482),
3.	 das am 17. Dezember 2021 in Kraft getretene 

Gesetz vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2688),
4.	 den am 20. März 2026 in Kraft getretenen Artikel 1 

des eingangs genannten Gesetzes.

Saarbrücken, den 11. Juni 2026

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Jost

Landtagswahlgesetz

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1	 Zusammensetzung des Landtags und  
Wahlrechtsgrundsätze

§ 2	 Wahltag
§ 3	 Einteilung des Wahlgebiets

Zweiter Abschnitt 
Wahlorgane

§ 4	 Wahlorgane
§ 5	 Bildung der Wahlorgane
§ 6	 Tätigkeit der Wahlausschüsse und Wahlvorstände
§ 7	 Ehrenämter

Dritter Abschnitt 
Wahlrecht und Wählbarkeit

§ 8	 Wahlrecht
§ 9	 Ausschluss vom Wahlrecht

§ 10	 Ausübung des Wahlrechts
§ 11	 Wählbarkeit

Vierter Abschnitt 
Wählerverzeichnis und Wahlschein

§ 12	 Wählerverzeichnis
§ 13	 (weggefallen)
§ 14	 Wahlschein

Fünfter Abschnitt 
Wahlvorschläge

§ 15	 Wahlvorschlagsrecht
§ 16	 Inhalt und Form der Wahlvorschläge
§ 17	 Aufstellung von Wahlbewerberinnen und  

Wahlbewerbern
§ 18	 Vertrauenspersonen
§ 19	 Einreichung der Wahlvorschläge
§ 20	 Zurücknahme von Wahlvorschlägen
§ 21	 Änderung von Wahlvorschlägen
§ 22	 Prüfung und Zulassung der Kreiswahlvorschläge
§ 23	 Prüfung und Zulassung der Landeswahlvor-

schläge
§ 24	 Reihenfolge und Bekanntmachung der Wahl-

vorschläge

Sechster Abschnitt 
Wahlhandlung und Feststellung  

des Wahlergebnisses
§ 25	 Stimmzettel
§ 26	 Öffentlichkeit der Wahl
§ 27	 Wahlräume
§ 28	 (weggefallen)
§ 29	 Verbot der Wahlwerbung, Unterschriften

sammlung und Veröffentlichung von Wähler-
befragungen

§ 30	 Wahrung des Wahlgeheimnisses
§ 31	 Stimmabgabe
§ 32	 Briefwahl
§ 33	 Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Wahl-

briefen, Auslegungsregeln
§ 34	 Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl

bezirk und des Briefwahlergebnisses
§ 35	 Feststellung des Wahlergebnisses in der 

Gemeinde
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§ 36	 Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis

§ 37	 Feststellung des Gesamtwahlergebnisses

§ 38	 Sitzverteilung

§ 39	 Bekanntmachung des Wahlergebnisses und 
Benachrichtigung der Gewählten

Siebter Abschnitt 
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Landtag

§ 40	 Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag

§ 41	 Verlust der Mitgliedschaft im Landtag

§ 42	 Berufung von Listennachfolgerinnen und  
Listennachfolgern

§ 43	 Neuverteilung der Sitze

Achter Abschnitt 
Nachwahl, Wiederholungswahl, Wahlanfechtung, 

Ordnungswidrigkeiten

§ 44	 Nachwahl

§ 45	 Wiederholungswahl

§ 46	 Anfechtung der Wahl

§ 47	 Ordnungswidrigkeiten

Neunter Abschnitt 
Wahlkosten, Statistik und Schlussvorschriften

§ 48	 Wahlkosten

§ 49	 Wahlstatistik

§ 50	 Fristen, Termine und Form

§ 51	 Ermächtigungsgrundlagen

§ 51a	 Übergangsregelung

§ 52	 Inkrafttreten

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Zusammensetzung des Landtags  

und Wahlrechtsgrundsätze

(1) Der Landtag besteht aus 51 Abgeordneten, die in 
allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und 
freier Wahl gewählt werden.

(2) 41 Abgeordnete werden vorbehaltlich § 38 Ab-
satz 3 Nummer 3 und § 43 Absatz 1 nach Kreiswahl-
vorschlägen, die übrigen nach Landeswahlvorschlägen 
gewählt.

§ 2 
Wahltag

Die Landesregierung bestimmt den Tag der Hauptwahl 
(Wahltag). Das Ministerium für Inneres, Bauen und 
Sport gibt ihn im Amtsblatt des Saarlandes bekannt.

§ 3 
Einteilung des Wahlgebiets

(1) Wahlgebiet ist das Saarland.
(2) Das Wahlgebiet wird in drei Wahlkreise eingeteilt:
1.	 Der Wahlkreis Saarbrücken umfasst den Regional-

verband Saarbrücken.
2.	 Der Wahlkreis Saarlouis umfasst die Landkreise 

Saarlouis und Merzig-Wadern.
3.	 Der Wahlkreis Neunkirchen umfasst die Landkreise 

Neunkirchen, St. Wendel und den Saarpfalz-Kreis.
(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter kann die Gemeinde für die Stimmabgabe in 
Wahlbezirke einteilen. Die Zahl der Wahlberechtigten 
eines Wahlbezirks darf nicht so gering sein, dass hier-
durch das Wahlgeheimnis gefährdet wird.

Zweiter Abschnitt 
Wahlorgane

§ 4 
Wahlorgane

Wahlorgane sind
1.	 für das Wahlgebiet die Landeswahlleiterin oder der 

Landeswahlleiter und der Landeswahlausschuss,
2.	 für jeden Wahlkreis die Kreiswahlleiterin oder der 

Kreiswahlleiter und der Kreiswahlausschuss,
3.	 für jede Gemeinde die Gemeindewahlleiterin oder 

der Gemeindewahlleiter und der Gemeindewahl-
ausschuss,

4.	 für jeden Wahlbezirk eine Wahlvorsteherin oder 
ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand,

5.	 für jede Gemeinde mindestens eine Wahlvorste-
herin oder ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand 
zur Feststellung des Briefwahlergebnisses.

§ 5 
Bildung der Wahlorgane

(1) Die Landesregierung beruft die Landeswahlleiterin 
oder den Landeswahlleiter und ihre oder seine Stell-
vertreterin oder ihren oder seinen Stellvertreter und 
für jeden Wahlkreis eine Kreiswahlleiterin oder einen 
Kreiswahlleiter und ihre oder seine Stellvertreterin 
oder ihren oder seinen Stellvertreter auf unbestimmte 
Zeit. Die Berufung kann widerrufen werden.
(2) Gemeindewahlleiterin oder Gemeindewahlleiter 
ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, stell-
vertretende Gemeindewahlleiterin oder stellvertreten-
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der Gemeindewahlleiter ist die gesetzliche Vertreterin 
oder der gesetzliche Vertreter der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters. Wer Wahlbewerberin oder Wahl-
bewerber, Vertrauensperson oder stellvertretende Ver-
trauensperson für einen Wahlvorschlag ist, kann nicht 
Gemeindewahlleiterin, Gemeindewahlleiter, stellver-
tretende Gemeindewahlleiterin oder stellvertretender 
Gemeindewahlleiter sein; an ihre oder seine Stelle tritt 
jeweils ihre oder seine gesetzliche Vertreterin oder ihr 
oder sein gesetzlicher Vertreter. Im Fall der Verhinde-
rung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters und 
ihrer oder seiner Vertreterinnen und Vertreter wählt der 
Gemeinderat für die Dauer des Wahlverfahrens eine be-
sondere Gemeindewahlleiterin oder einen besonderen 
Gemeindewahlleiter und eine besondere stellvertreten-
de Gemeindewahlleiterin oder einen besonderen stell-
vertretenden Gemeindewahlleiter. Kann eine gesetz-
liche Vertreterin oder ein gesetzlicher Vertreter nicht 
stellvertretende Gemeindewahlleiterin oder stellvertre-
tender Gemeindewahlleiter sein, so wählt der Gemein-
derat für die Dauer des Wahlverfahrens eine besondere 
stellvertretende Gemeindewahlleiterin oder einen be-
sonderen stellvertretenden Gemeindewahlleiter.
(3) Die Wahlausschüsse bestehen aus der Wahlleiterin 
als der Vorsitzenden oder dem Wahlleiter als dem Vor-
sitzenden und mindestens sechs von ihr oder ihm be-
rufenen Wahlberechtigten als Beisitzerinnen und Bei-
sitzer; für jede Beisitzerin und jeden Beisitzer ist eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu berufen.
(4) Für jeden Wahlvorstand und für jeden Briefwahl-
vorstand beruft die Gemeindewahlleiterin oder der 
Gemeindewahlleiter nach Möglichkeit aus den Wahl-
berechtigten der Gemeinde eine Wahlvorsteherin als 
Vorsitzende oder einen Wahlvorsteher als Vorsitzenden, 
ihre oder seine Stellvertreterin oder ihren oder seinen 
Stellvertreter und mindestens drei Beisitzerinnen und 
Beisitzer. Fehlende Beisitzerinnen und Beisitzer kann 
die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher durch an-
wesende Wahlberechtigte ersetzen.
(5) Bei der Auswahl der Beisitzerinnen und Beisitzer 
der Wahlausschüsse und der Wahlvorstände sollen in 
der Regel die Parteien und Wählergruppen entspre-
chend der bei der letzten Landtagswahl in dem jewei-
ligen Gebiet errungenen Stimmenzahl angemessen be-
rücksichtigt werden.
(6) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mit-
glied sein. Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, 
Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge und stellver-
tretende Vertrauenspersonen dürfen nicht zu Mitglie-
dern eines Wahlorgans bestellt werden.
(7) Die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahl-
leiter sind befugt, personenbezogene Daten von Wahl-
berechtigten zum Zweck ihrer Berufung zu Mitgliedern 
von Wahlvorständen zu erheben und zu verarbeiten. Zu 
diesem Zweck dürfen personenbezogene Daten von 
Wahlberechtigten, die zur Tätigkeit in Wahlvorständen 
geeignet sind, auch für künftige Wahlen verarbeitet 
werden, sofern die oder der Betroffene der Verarbei-
tung nicht widersprochen hat. Die oder der Betroffene 
ist über das Widerspruchsrecht zu unterrichten. Im Ein-
zelnen dürfen folgende Daten erhoben und verarbeitet 

werden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Te-
lefonnummern, Zahl der Berufungen zu einem Mitglied 
der Wahlvorstände und die dabei ausgeübte Funktion.

(8) Auf Ersuchen der Gemeindewahlleiterinnen und 
Gemeindewahlleiter sind zur Sicherstellung der Wahl-
durchführung die Behörden des Landes, die Gemein-
den und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts verpflichtet, aus dem Kreis 
ihrer Bediensteten unter Angabe von Name, Vorname, 
Geburtsdatum und Anschrift zum Zweck der Berufung 
als Mitglieder der Wahlvorstände Personen zu benen-
nen, die im Gebiet der ersuchenden Gemeinde wohnen. 
Die ersuchte Stelle hat die Betroffene oder den Betrof-
fenen über die übermittelten Daten und über die Emp-
fängerin oder den Empfänger zu benachrichtigen.

(9) Daten, die nach § 9 Absatz 5 des Bundeswahlge-
setzes erhoben wurden, können zur Sicherstellung der 
Wahldurchführung auch für die Berufung zu Mitglie-
dern von Wahlvorständen nach diesem Gesetz verwen-
det werden.

§ 6 
Tätigkeit der Wahlausschüsse und Wahlvorstände

(1) Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände verhan-
deln, beraten und entscheiden in öffentlicher Sitzung. 
Soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt 
ist, entscheidet bei den Abstimmungen Stimmenmehr-
heit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag.

(2) Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter und die Schriftführerinnen 
und Schriftführer sind zur unparteiischen Wahrneh-
mung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die 
ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt geworde-
nen Angelegenheiten verpflichtet. Sie dürfen in Aus-
übung ihres Amtes ihr Gesicht nicht verhüllen.

§ 7 
Ehrenämter

Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Wahlausschüsse 
und die Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre Tätig-
keit ehrenamtlich aus. Zur Übernahme dieses Ehren-
amtes ist jede oder jeder Wahlberechtigte verpflichtet. 
Das Ehrenamt darf nur aus wichtigen Gründen abge-
lehnt werden.

Dritter Abschnitt 
Wahlrecht und Wählbarkeit

§ 8 
Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des 
Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die am Wahl-
tag

1.	 das 18. Lebensjahr vollendet haben,
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2.	 seit mindestens drei Monaten im Saarland eine 
Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich 
aufhalten und

3.	 nicht nach § 9 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Bei Inhaberinnen oder Inhabern mehrerer Wohnungen 
ist der Ort der Hauptwohnung maßgebend.
(2) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach Ab-
satz 1 Nummer 2 ist der Tag der Wohnungs- oder Auf-
enthaltsnahme in die Frist einzubeziehen.

§ 9 
Ausschluss vom Wahlrecht

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Rich-
terspruchs das Wahlrecht nicht besitzt.

§ 10 
Ausübung des Wahlrechts

(1) Jede oder jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. 
Mit Abgabe ihrer oder seiner Stimme wählt sie oder er 
den Kreiswahlvorschlag einer Partei oder Wählergrup-
pe und zugleich deren Landeswahlvorschlag, wenn ein 
solcher vorliegt.
(2) Für den Landeswahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe kann die Stimme nur in den Wahlkreisen 
abgegeben werden, in denen ein Kreiswahlvorschlag 
derselben Partei oder Wählergruppe zugelassen ist.
(3) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat.
(4) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur 
in dem Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er geführt wird.
(5) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
1.	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-

zirk dieses Wahlkreises oder
2.	 durch Briefwahl
teilnehmen.
(6) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein 
Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertreterin oder 
einen Vertreter anstelle der oder des Wahlberechtigten 
ist unzulässig.
(7) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die 
oder der des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe ihrer oder seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtig-
ten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.

§ 11 
Wählbarkeit

(1) Wählbar ist, wer am Wahltag

1.	 Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 
Absatz 1 des Grundgesetzes ist,

2.	 das 18. Lebensjahr vollendet hat und

3.	 seit mindestens drei Monaten im Saarland eine 
Wohnung innehat oder sich sonst gewöhnlich auf-
hält.

§ 8 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gilt für die Wählbar-
keit entsprechend.

(2) Nicht wählbar ist,

1.	 wer nach § 9 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist 
oder

2.	 wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt.

Vierter Abschnitt 
Wählerverzeichnis und Wahlschein

§ 12 
Wählerverzeichnis

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter führt für jeden Wahlbezirk ein Verzeichnis der 
Wahlberechtigten. Jede oder jeder Wahlberechtigte hat 
das Recht, an den Werktagen vom 20. bis zum 16. Tag 
vor der Wahl während der allgemeinen Öffnungszei-
ten die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu 
überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte 
während des in Satz 2 genannten Zeitraums nur dann 
ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn 
sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
gemäß Satz 3 besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist.

§ 13 
(weggefallen)

§ 14 
Wahlschein

Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die 
oder der im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder die 
oder der aus einem von ihr oder ihm nicht zu vertreten-
den Grund in das Wählerverzeichnis nicht aufgenom-
men worden ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.
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Fünfter Abschnitt 
Wahlvorschläge

§ 15 
Wahlvorschlagsrecht

(1) Wahlvorschläge können von Parteien und Wähler-
gruppen eingereicht werden.
(2) Jede Partei oder Wählergruppe kann in jedem Wahl-
kreis nur einen Kreiswahlvorschlag und im Wahlgebiet 
nur einen Landeswahlvorschlag einreichen. Eine Partei 
oder Wählergruppe kann einen Landeswahlvorschlag 
nur einreichen, wenn sie auch einen Kreiswahlvor-
schlag einreicht. Eine Verbindung von Wahlvorschlä-
gen ist unzulässig.
(3) Parteien, die im Landtag oder im Deutschen Bun-
destag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen vertreten sind, können 
einen Wahlvorschlag einreichen, wenn sie nachweisen, 
dass sie eine schriftliche Satzung, ein schriftliches Pro-
gramm und einen nach demokratischen Grundsätzen 
satzungsgemäß gewählten Vorstand haben. Wähler-
gruppen, die im Landtag seit dessen letzter Wahl nicht 
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen ver-
treten sind, können einen Wahlvorschlag einreichen, 
wenn sie nachweisen, dass sie eine schriftliche Satzung 
und einen nach demokratischen Grundsätzen gewähl-
ten Vorstand haben.

§ 16 
Inhalt und Form der Wahlvorschläge

(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf nur in ei-
nem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Die Benen-
nung einer Bewerberin oder eines Bewerbers in einem 
Kreiswahlvorschlag schließt ihre oder seine Benen-
nung im Landeswahlvorschlag derselben Partei nicht 
aus.
(2) Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf nur in ei-
nem Landeswahlvorschlag benannt werden.
(3) Die Wahlvorschläge müssen den Namen der einrei-
chenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese enthalten. Die Namen der Be-
werberinnen und Bewerber müssen in der durch die 
wahlberechtigte Versammlung bestimmten Reihenfol-
ge aufgeführt sein.
(4) Die Wahlvorschläge von Parteien sind von mindes-
tens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesver-
bandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder ihrer 
oder seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unter-
zeichnen. Sofern ein Landesverband nicht besteht, sind 
Landeswahlvorschläge von den Vorständen der nächst-
niedrigen Gebietsverbände der Partei im Wahlgebiet, 
Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächst-
niedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahl-
kreis liegt, zu unterzeichnen.
(5) Kreiswahlvorschläge der in § 15 Absatz 3 genann-
ten Parteien müssen von mindestens 300 Wahlberech-
tigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei 
Einreichung des Kreiswahlvorschlags nachzuweisen.
(6) Mit dem Wahlvorschlag ist eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Wahl der Bewerberinnen und 
Bewerber mit Angaben über Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung, die Zahl der er-
schienenen Mitglieder und das Ergebnis der Wahl ein-
zureichen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter 
der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teil-
nehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt gegenüber 
der zuständigen Wahlleiterin oder dem zuständigen 
Wahlleiter zu versichern, dass die Anforderungen ge-
mäß § 17 Absatz 2 Satz 1 bis 3 beachtet worden sind. 
Landeswahlleiterin oder Landeswahlleiter und Kreis-
wahlleiterin oder Kreiswahlleiter sind zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; sie 
gelten als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buchs.
(7) Für Wählergruppen gilt Entsprechendes.

§ 17 
Aufstellung von Wahlbewerberinnen und 

Wahlbewerbern
(1) Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei kann in 
einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht 
Mitglied einer anderen Partei oder Wählergruppe ist 
und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl der Be-
werberinnen und Bewerber oder in einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu ge-
wählt worden ist. Eine Mitgliederversammlung zur 
Wahl der Bewerberinnen und Bewerber
1.	 eines Kreiswahlvorschlags ist eine Versammlung 

der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im jeweili-
gen Wahlkreis zum Landtag wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei,

2.	 des Landeswahlvorschlags ist eine Versammlung 
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlge-
biet zum Landtag wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei.

Besondere Vertreterversammlung ist eine Versamm-
lung der von einer derartigen Mitgliederversammlung 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreterinnen und Vertreter. 
Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der 
Satzung der Partei allgemein für bevorstehende Wahlen 
von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer 
Mitte bestellte Versammlung.
(2) Die Bewerberinnen und Bewerber und die Vertre-
terinnen und Vertreter für die Vertreterversammlun-
gen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede 
stimmberechtigte Teilnehmerin oder jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Als 
Bewerberin oder Bewerber kann nur vorgeschlagen 
werden, wer ihre oder seine Zustimmung dazu schrift-
lich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. Die 
Wahl der Bewerberinnen und Bewerber darf frühestens 
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40 Monate, die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter 
für die Vertreterversammlung frühestens 36  Monate 
nach Beginn der Wahlperiode des Landtags stattfinden; 
dies gilt nicht, wenn die Wahlperiode vorzeitig endet.

(3) Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Ein-
berufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die 
Wahl der Bewerberinnen und Bewerber regeln die Par-
teien durch ihre Satzungen.

(4) Für Wählergruppen gilt Entsprechendes.

§ 18 
Vertrauensperson

(1) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauens-
person und eine stellvertretende Vertrauensperson be-
zeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die 
Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauens-
person, und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, 
als stellvertretende Vertrauensperson.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertre-
tende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen.

(3) Die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver-
trauensperson können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
des Wahlvorschlags an die zuständige Wahlleiterin 
oder den zuständigen Wahlleiter abberufen und durch 
andere ersetzt werden.

§ 19 
Einreichung der Wahlvorschläge

(1) Kreiswahlvorschläge sind der Kreiswahlleiterin 
oder dem Kreiswahlleiter, Landeswahlvorschläge der 
Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter spätes-
tens am 66. Tag vor der Wahl bis 18.00 Uhr schriftlich 
einzureichen.

(2) Im Fall einer Auflösung des Landtags sind die 
Wahlvorschläge der zuständigen Wahlleiterin oder dem 
zuständigen Wahlleiter spätestens am 34. Tag vor der 
Wahl bis 18.00 Uhr schriftlich einzureichen.

§ 20 
Zurücknahme von Wahlvorschlägen

Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftli-
che Erklärung der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, 
solange nicht über seine Zulassung entschieden ist. 
Kreiswahlvorschläge nach § 16 Absatz 5 können auch 
von der Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner durch eine von ihnen persönlich und hand-
schriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen 
werden.

§ 21 
Änderung von Wahlvorschlägen

Ein Wahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungs-
frist nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person und nur dann geändert werden, wenn eine Be-
werberin oder ein Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit 
verliert. Das Verfahren nach § 17 muss nicht eingehal-
ten werden, der Unterschriften nach § 16 Absatz 5 und 
7 bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zu-
lassung eines Wahlvorschlags ist jede Änderung aus-
geschlossen.

§ 22 
Prüfung und Zulassung der Kreiswahlvorschläge

(1) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter hat 
die Kreiswahlvorschläge unverzüglich nach Eingang 
zu prüfen. Stellt sie oder er bei einem Kreiswahlvor-
schlag Mängel fest, so benachrichtigt sie oder er sofort 
die Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare 
Mängel rechtzeitig zu beseitigen.

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben wer-
den. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn

1.	 die Form oder Frist des § 19 nicht gewahrt ist,

2.	 die nach § 16 Absatz 4 und 5 erforderlichen gülti-
gen Unterschriften und im Fall des § 16 Absatz 5 
der Nachweis der Wahlberechtigung der Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner fehlen, es sei 
denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, 
die die oder der Wahlvorschlagsberechtigte nicht 
zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,

3.	 der Name der Partei oder Wählergruppe fehlt,

4.	 sämtliche Bewerberinnen und Bewerber mangel-
haft bezeichnet sind, sodass ihre Personen nicht 
feststehen,

5.	 die Zustimmungserklärungen aller Bewerberinnen 
und Bewerber fehlen oder

6.	 die Niederschrift nach § 16 Absatz 6 fehlt.

(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines 
Kreiswahlvorschlags ist jede Mängelbeseitigung aus-
geschlossen.

(4) Gegen Verfügungen der Kreiswahlleiterin oder 
des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren 
kann die Vertrauensperson den Kreiswahlausschuss an-
rufen.

(5) Der Kreiswahlausschuss entscheidet spätestens am 
58. Tag vor der Wahl über die Zulassung der Kreis-
wahlvorschläge. Er hat Kreiswahlvorschläge zurück-
zuweisen, wenn sie

1.	 verspätet eingereicht sind oder
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2.	 den Anforderungen nicht entsprechen, die durch 
dieses Gesetz und die Landeswahlordnung aufge-
stellt sind.

Sind die Anforderungen hinsichtlich einzelner Bewer-
berinnen oder Bewerber nicht erfüllt, so werden ihre 
Namen aus dem Kreiswahlvorschlag gestrichen. Die 
Entscheidung ist in der Sitzung des Kreiswahlaus-
schusses bekannt zu geben.

(6) Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahl-
vorschlag zurück, so kann binnen drei Tagen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den 
Landeswahlausschuss eingelegt werden. Beschwerde-
berechtigt sind die Vertrauensperson des Kreiswahlvor-
schlags und die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahl-
leiter. Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
kann auch gegen eine Entscheidung, durch die ein 
Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde ein-
legen. In der Beschwerdeverhandlung sind die Betei-
ligten zu hören. Die Entscheidung über die Beschwer-
de muss spätestens am 52. Tag vor der Wahl getroffen 
werden.

§ 23 
Prüfung und Zulassung der Landeswahlvorschläge

(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
hat die Landeswahlvorschläge unverzüglich nach Ein-
gang zu prüfen. § 22 Absatz 1 bis 4 gilt entsprechend.

(2) Ein Landeswahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
lergruppe kann nur zugelassen werden, wenn für die 
Partei oder Wählergruppe mindestens für einen Wahl-
kreis ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wurde; die 
Gültigkeit eines Kreiswahlvorschlags wird durch die 
Ungültigkeit des Landeswahlvorschlags nicht berührt.

(3) Der Landeswahlausschuss entscheidet spätes-
tens am 52. Tag vor der Wahl über die Zulassung der 
Landeswahlvorschläge. Im Übrigen gilt § 22 Absatz 5 
entsprechend.

§ 24 
Reihenfolge und Bekanntmachung  

der Wahlvorschläge

(1) Die Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschläge 
richtet sich bei den Parteien und Wählergruppen, die an 
der letzten Landtagswahl teilgenommen haben, nach 
der Stimmenzahl, die sie im Wahlgebiet erreicht haben. 
Die übrigen Wahlvorschläge schließen sich in alpha-
betischer Reihenfolge des ausgeschriebenen Namens 
der Partei oder Wählergruppe an. Die Wahlvorschläge 
sind in der angegebenen Reihenfolge zu nummerieren. 
Kreiswahlvorschläge und der Landeswahlvorschlag 
einer Partei oder Wählergruppe erhalten dieselbe 
Nummer.

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
macht die zugelassenen Kreis- und Landeswahlvor-
schläge in der sich aus Absatz 1 ergebenden Reihen-
folge spätestens am 48. Tag vor der Wahl im Amtsblatt 
des Saarlandes bekannt.

Sechster Abschnitt 
Wahlhandlung und Feststellung  

des Wahlergebnisses

§ 25 
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel und die dazugehörigen Umschläge 
für die Briefwahl (§ 32 Absatz 1) werden amtlich her-
gestellt.
(2) Der Stimmzettel enthält
1.	 die Namen der Parteien oder Wählergruppen in 

der sich aus § 24 Absatz 1 ergebenden Reihenfolge 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch diese,

2.	 die Namen der ersten fünf Bewerberinnen und Be-
werber der zugelassenen Kreis- und Landeswahl-
vorschläge.

§ 26 
Öffentlichkeit der Wahl

Wahlhandlung und Feststellung des Briefwahlergeb-
nisses und des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Der Wahlvorstand kann eine Person, die die 
Ordnung und Ruhe stört, aus dem Wahlraum verwei-
sen; es ist ihr jedoch Gelegenheit zur Wahlrechtsaus-
übung zu geben.

§ 27 
Wahlräume

Die Gemeinden stellen die Wahlräume und die für die 
Wahl erforderliche Ausstattung.

§ 28 
(wegefallen)

§ 29 
Verbot der Wahlwerbung, 

Unterschriftensammlung und Veröffentlichung  
von Wählerbefragungen

(1) Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, 
in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar 
vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung 
der Wählerinnen und Wähler durch Wort, Ton, Schrift 
oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verbo-
ten.
(2) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wähler-
befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt 
der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit ver
boten.

§ 30 
Wahrung des Wahlgeheimnisses

(1) Es sind Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die 
Wählerin oder der Wähler den Stimmzettel unbeobach-
tet kennzeichnen und falten kann. Für die Aufnahme 
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der Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden, die die 
Wahrung des Wahlgeheimnisses sicherstellen.

(2) Die nach § 10 Absatz 7 zulässige Hilfe bei der 
Stimmabgabe bleibt unberührt. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat.

(3) Eine blinde oder sehbehinderte Wählerin oder 
ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich zur 
Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzet-
telschablone bedienen.

§ 31 
Stimmabgabe

(1) Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die 
Wählerin oder der Wähler gibt ihre oder seine Stim-
me in der Weise ab, dass sie oder er durch ein auf den 
Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Kreis- und Landes-
wahlvorschlag ihre oder seine Stimme gelten soll. Die 
Wählerin oder der Wähler faltet daraufhin den Stimm-
zettel in der Weise, dass ihre oder seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist, und wirft ihn in die Wahlurne.

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
kann genehmigen, dass anstelle von Stimmzetteln und 
Wahlurnen Wahlgeräte benutzt werden, deren Bauart 
von dem Bundesministerium des Innern allgemein für 
die Verwendung bei Wahlen zum Deutschen Bundes-
tag amtlich zugelassen ist. Die Genehmigung kann für 
einzelne Wahlen oder allgemein erteilt werden. Das 
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die durch die Ver-
wendung von Wahlgeräten bedingten Besonderheiten 
im Zusammenhang mit der Wahl zu regeln.

§ 32 
Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl hat die Wählerin oder der Wähler 
der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahl-
leiter der Gemeinde, in der der Wahlschein ausgestellt 
worden ist, in einem verschlossenen Wahlbriefum-
schlag

1.	 ihren oder seinen Wahlschein,

2.	 in einem besonderen verschlossenen Stimmzettel-
umschlag den Stimmzettel

so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. § 30 Ab-
satz 2 gilt entsprechend.

(2) Wahlbriefe können von den Absenderinnen oder 
Absendern bei einem vor der Wahl amtlich bekannt 
gemachten Postunternehmen als Briefsendungen ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich eingeliefert 
werden, wenn sie sich in amtlichen Wahlbriefumschlä-
gen befinden. Bei Inanspruchnahme einer besonderen 
Versendungsform hat die Absenderin oder der Absen-
der den das jeweils für die Briefbeförderung gültige 
Leistungsentgelt übersteigenden Betrag zu tragen. Das 

Land trägt die Kosten für die unentgeltliche Wahlbrief-
beförderung.
(3) Auf dem Wahlschein hat die Wählerin oder der 
Wähler oder die Hilfsperson gegenüber der Gemeinde
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter an Eides 
statt zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich 
oder gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des 
Wählers gekennzeichnet worden ist. Die Gemeinde
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter ist zur Ab-
nahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
ständig; sie oder er gilt als Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.

§ 33 
Ungültige Stimmen, Zurückweisung von 

Wahlbriefen, Auslegungsregeln
(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel
1.	 nicht amtlich hergestellt ist,
2.	 keine Kennzeichnung enthält,
3.	 für einen anderen Wahlkreis gültig ist,
4.	 den Willen der Wählerin oder des Wählers nicht 

zweifelsfrei erkennen lässt,
5.	 einen Zusatz oder einen Vorbehalt enthält.
Bei der Briefwahl ist außerdem die Stimme ungültig, 
wenn der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Stimm-
zettelumschlag oder in einem Stimmzettelumschlag 
abgegeben worden ist, der offensichtlich in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen 
abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand 
enthält, jedoch eine Zurückweisung gemäß Absatz 4 
Nummer 7 oder 8 nicht erfolgt ist.
(2) Mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthaltene 
Stimmzettel gelten als ein Stimmzettel, wenn sie gleich 
lauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; 
sonst zählen sie als ungültige Stimme.
(3) Ist ein Stimmzettelumschlag leer abgegeben wor-
den, so gilt die Stimme als ungültig.
(4) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, 
wenn
1.	 der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2.	 dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger 

Wahlschein beiliegt,
3.	 dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag 

beigefügt ist,
4.	 weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzet-

telumschlag verschlossen ist,
5.	 der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelum-

schläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger 
und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Ei-
des statt versehener Wahlscheine enthält,

6.	 die Wählerin oder der Wähler oder die Hilfsperson 
die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt 
zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unter-
schrieben hat,
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7.	 kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt wor-
den ist,

8.	 ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der 
offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefähr-
denden Weise von den übrigen abweicht oder einen 
deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.

Die Einsenderinnen oder Einsender zurückgewiesener 
Wahlbriefe werden nicht als Wählerinnen oder Wähler 
gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(5) Die Stimme einer Wählerin oder eines Wählers, 
die oder der an der Briefwahl teilgenommen hat, wird 
nicht dadurch ungültig, dass sie oder er vor dem oder 
am Wahltag stirbt, aus dem Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verzieht oder ihr oder sein Wahlrecht nach 
§ 9 verliert.

§ 34 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

und des Briefwahlergebnisses

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung ermittelt der 
Wahlvorstand das Wahlergebnis im Wahlbezirk. Er 
stellt fest,

1.	 wie viele gültige und wie viele ungültige Stimmen 
insgesamt abgegeben worden sind,

2.	 wie viele gültige Stimmen auf jeden Wahlvor-
schlag entfallen sind.

(2) Für die Feststellung des Briefwahlergebnisses gilt 
Absatz 1 entsprechend.

§ 35 
Feststellung des Wahlergebnisses in der Gemeinde

Der Gemeindewahlausschuss prüft aufgrund der Wahl-
niederschriften der Wahlvorstände den ordnungsgemä-
ßen Vollzug der Wahl und stellt das Wahlergebnis in 
der Gemeinde fest. Er hat das Recht der Nachprüfung.

§ 36 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis

Der Kreiswahlausschuss stellt das Wahlergebnis im 
Wahlkreis aufgrund der Wahlergebnisse in den Ge-
meinden fest. Er ist berechtigt, rechnerische Berichti-
gungen an den Feststellungen der Wahlvorstände und 
der Gemeindewahlausschüsse vorzunehmen.

§ 37 
Feststellung des Gesamtwahlergebnisses

Der Landeswahlausschuss stellt aufgrund der Wahler-
gebnisse in den Wahlkreisen das Gesamtwahlergebnis 
fest. Er ist berechtigt, rechnerische Berichtigungen an 
den Feststellungen der Kreiswahlausschüsse vorzuneh-
men. Er stellt ferner fest, wie viele Sitze auf die einzel-
nen Wahlvorschläge entfallen und welche Bewerberin-
nen und Bewerber gewählt sind.

§ 38 
Sitzverteilung

(1) Bei der Verteilung der Sitze werden nur die Wahl-
vorschläge berücksichtigt, die mindestens fünf vom 
Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten haben.
(2) Die 51 Landtagssitze werden auf die nach Absatz 1 
zu berücksichtigenden Wahlvorschläge unter Zu-
grundelegung der für sie abgegebenen Stimmen nach 
dem Höchstzahlverfahren d‘Hondt verteilt. Zu diesem 
Zweck werden die für die einzelnen Wahlvorschläge er-
mittelten Gesamtstimmenzahlen solange nacheinander 
durch eins, zwei, drei usw. geteilt, bis soviel Höchst-
zahlen ermittelt sind, wie Sitze zu verteilen sind. Über 
die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleichen 
Höchstzahlen das von der Landeswahlleiterin oder dem 
Landeswahlleiter zu ziehende Los.
(3) Die einer Partei oder Wählergruppe nach Absatz 2 
Satz 1 zustehenden Sitze werden auf ihre Kreiswahl-
vorschläge und ihren Landeswahlvorschlag wie folgt 
verteilt:
1.	 Die in den Wahlkreisen zu vergebenden 41 Sitze 

werden auf die Kreiswahlvorschläge der Parteien 
und Wählergruppen unter Zugrundelegung der für 
sie in den Wahlkreisen abgegebenen Stimmen nach 
dem Höchstzahlverfahren d‘Hondt verteilt. Zu die-
sem Zweck werden die für die einzelnen Parteien 
und Wählergruppen in den einzelnen Wahlkreisen 
ermittelten Stimmenzahlen, nach Wahlkreisen ge-
ordnet, einander gegenübergestellt und durch eins, 
zwei, drei usw. so lange geteilt, bis 41 Höchstzah-
len errechnet sind. Absatz 2 Satz 3 findet entspre-
chende Anwendung.

2.	 Erreicht eine Partei oder eine Wählergruppe über 
ihre Kreiswahlvorschläge die ihr nach Absatz 2 
Satz 1 zustehende Anzahl von Sitzen nicht, so wer-
den ihr die restlichen Sitze über ihren Landeswahl-
vorschlag zugeteilt.

3.	 Erreicht eine Partei oder Wählergruppe, die keinen 
oder einen ungültigen Landeswahlvorschlag ein-
gereicht hat, über ihre Kreiswahlvorschläge die ihr 
nach Absatz 2 Satz 1 zustehende Anzahl von Sitzen 
nicht, so werden ihr die restlichen Sitze über dieje-
nigen ihrer Kreiswahlvorschläge zugeteilt, die bei 
einer Fortführung der Berechnung nach Nummer 1 
Satz 2 die nächstfolgenden Höchstzahlen aufwei-
sen. Die Gesamtzahl der über die Landeswahlvor-
schläge zu verteilenden Sitze verringert sich in die-
sem Fall entsprechend.

(4) Für die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Be-
werberinnen und Bewerber ist deren Reihenfolge auf 
den Wahlvorschlägen maßgebend.

§ 39 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses und 

Benachrichtigung der Gewählten
(1) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
macht das endgültige Gesamtwahlergebnis und die 
Verteilung der Sitze im Amtsblatt des Saarlandes be-
kannt.
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(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
benachrichtigt die Gewählten und fordert sie auf, bin-
nen einer Woche schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl 
annehmen.

Siebter Abschnitt 
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Landtag

§ 40 
Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag

(1) Eine gewählte Bewerberin oder ein gewählter Be-
werber erwirbt die Mitgliedschaft im Landtag mit dem 
frist- und formgerechten Eingang der auf die Benach-
richtigung nach § 39 Absatz 2 erfolgenden Annahme-
erklärung bei der Landeswahlleiterin oder dem Landes-
wahlleiter, jedoch nicht vor Ablauf der Wahlperiode des 
letzten Landtags und im Fall des § 45 Absatz 4 nicht 
vor Ausscheiden der nach dem ursprünglichen Wahl-
ergebnis gewählten Bewerberin oder des nach dem ur-
sprünglichen Wahlergebnis gewählten Bewerbers. Gibt 
die oder der Gewählte bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Frist keine oder keine formgerechte Erklärung ab, so 
gilt die Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenommen. 
Eine Erklärung unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. An-
nahme- und Ablehnungserklärung können nicht wider-
rufen werden.
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die über einen Kreis-
wahlvorschlag gewählt sind, scheiden aus dem Landes-
wahlvorschlag aus.

§ 41 
Verlust der Mitgliedschaft im Landtag

(1) Eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter verliert 
ihre oder seine Mitgliedschaft im Landtag bei
1.	 Ungültigkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft,
2.	 Neufeststellung des Wahlergebnisses,
3.	 Wegfall einer Voraussetzung ihrer oder seiner je-

derzeitigen Wählbarkeit,
4.	 Verzicht,
5.	 Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei 

oder der Teilorganisation einer Partei, der sie oder 
er angehört, durch das Bundesverfassungsgericht 
nach Artikel 21 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes.

Verlustgründe nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
bleiben unberührt.
(2) Der Verzicht ist vor Annahme der Wahl gegenüber 
der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter, 
nach Annahme der Wahl gegenüber der Landtagsprä-
sidentin oder dem Landtagspräsidenten schriftlich zu 
erklären; der Verzicht kann nicht widerrufen werden.
(3) Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer Par-
tei durch das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21 
Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes für verfassungswid-
rig erklärt, so verlieren die Abgeordneten des Landtags 
ihre Mitgliedschaft und die Listennachfolgerinnen und 
Listennachfolger ihre Anwartschaft, sofern sie dieser 

Partei oder Teilorganisation in der Zeit zwischen der 
Antragstellung (§ 43 des Gesetzes über das Bundesver-
fassungsgericht) und der Verkündung der Entscheidung 
(§ 46 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht) 
angehört haben.

§ 42 
Berufung von Listennachfolgerinnen und 

Listennachfolgern

Wenn eine gewählte Bewerberin oder ein gewählter 
Bewerber stirbt oder die Annahme der Wahl ablehnt 
oder wenn ein Mitglied des Landtags stirbt oder sonst 
aus dem Landtag ausscheidet, so wird der Sitz aus dem 
Kreiswahlvorschlag bzw. Landeswahlvorschlag der-
jenigen Partei oder Wählergruppe besetzt, für die die 
oder der Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. 
Bei der Nachfolge bleiben diejenigen Listenbewerbe-
rinnen und Listenbewerber unberücksichtigt, die seit 
dem Zeitpunkt der Aufstellung der Wahlvorschläge aus 
dieser Partei oder Wählergruppe ausgeschieden oder 
Mitglied einer anderen Partei oder Wählergruppe ge-
worden sind. Unberücksichtigt bleiben ebenso Listen-
bewerberinnen und Listenbewerber, die als gewählte 
Bewerberinnen oder Bewerber die Annahme der Wahl 
abgelehnt oder als Abgeordnete auf ihre Mitgliedschaft 
im Landtag verzichtet haben. Die Feststellung, wer als 
Nachfolgerin oder Nachfolger eintritt, trifft die Landes-
wahlleiterin oder der Landeswahlleiter. § 39 Absatz 2 
und § 40 gelten entsprechend.

§ 43 
Neuverteilung der Sitze

(1) Können bei der Sitzverteilung (§ 38) oder der Beru-
fung von Listennachfolgerinnen und Listennachfolgern 
(§ 42) die auf einen Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe entfallenden Sitze nicht besetzt werden, 
da der entsprechende Wahlvorschlag erschöpft ist, so 
werden die der Partei oder Wählergruppe insoweit zu-
stehenden Sitze unter entsprechender Anwendung des 
§ 38 Absatz 3 auf die anderen Wahlvorschläge dieser 
Partei oder Wählergruppe verteilt.

(2) Sind Sitze aufgrund der Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit einer Partei oder der Teilorganisation 
einer Partei frei geworden (§ 41 Absatz 1 Nummer 5), 
so werden diese Sitze auf die anderen Parteien und 
Wählergruppen unter entsprechender Anwendung des 
§ 38 verteilt.

Achter Abschnitt 
Nachwahl, Wiederholungswahl, Wahlanfechtung, 

Ordnungswidrigkeiten

§ 44 
Nachwahl

(1) Eine Nachwahl findet statt, wenn in einem oder 
mehreren Wahlbezirken die Wahl nicht durchgeführt 
worden ist.
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(2) Die Nachwahl soll spätestens drei Wochen nach 
dem Tag der Hauptwahl stattfinden. Den Tag der Nach-
wahl bestimmt das Ministerium für Inneres, Bauen und 
Sport.
(3) Die Nachwahl findet nach denselben Vorschriften 
und auf denselben Grundlagen wie die Hauptwahl statt.
(4) Im Fall einer Nachwahl ist das vorläufige Ergebnis 
der Hauptwahl unmittelbar im Anschluss an die Wahl-
handlung der Hauptwahl auf der Grundlage der erfolg-
ten Stimmabgaben zu ermitteln, festzustellen und be-
kannt zu geben.

§ 45 
Wiederholungswahl

(1) Wird die Wahl ganz oder teilweise für ungültig er-
klärt, so ist sie nach Maßgabe der Entscheidung zu wie-
derholen.
(2) Bei der Wiederholungswahl wird nach denselben 
Vorschriften, Wahlvorschlägen und, wenn seit der 
Hauptwahl noch nicht sechs Monate vergangen sind, 
aufgrund derselben Wählerverzeichnisse wie bei der 
für ungültig erklärten Wahl gewählt, soweit nicht die 
die Ungültigkeit der Wahl feststellende Entscheidung 
etwas anderes bestimmt.
(3) Die Wiederholungswahl muss spätestens 60 Tage 
nach Rechtskraft der Entscheidung, durch die die Wahl 
für ungültig erklärt worden ist, stattfinden. Ist die Wahl 
nur teilweise für ungültig erklärt worden, so unterbleibt 
die Wiederholungswahl, wenn feststeht, dass innerhalb 
von sechs Monaten nach dem genannten Zeitpunkt 
der Landtag neu gewählt wird. Den Tag der Wieder-
holungswahl bestimmt das Ministerium für Inneres, 
Bauen und Sport, im Fall einer Wiederholungswahl für 
das ganze Wahlgebiet die Landesregierung.
(4) Das Gesamtwahlergebnis ist unter Berücksichti-
gung des Ergebnisses der Wiederholungswahl neu fest-
zustellen. § 39 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 46 
Anfechtung der Wahl

(1) Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmit-
telbar auf das Wahlverfahren beziehen, können nur mit 
den in diesem Gesetz und in der Landeswahlordnung 
vorgesehenen Rechtsbehelfen sowie im Wahlprüfungs-
verfahren (Artikel 75 der Verfassung des Saarlandes) 
angefochten werden.
(2) Die Wahl kann wegen Verstoßes gegen wesentliche 
Wahlvorschriften angefochten werden, wenn die Mög-
lichkeit besteht, dass durch den Verstoß die Sitzvertei-
lung beeinflusst worden ist.
(3) Anfechtungsberechtigt sind die Landeswahlleiterin 
oder der Landeswahlleiter in amtlicher Eigenschaft und 
jede oder jeder Wahlberechtigte.
(4) Die Anfechtung ist bei der Landeswahlleiterin oder 
beim Landeswahlleiter schriftlich einzulegen und zu 
begründen; diese oder dieser legt sie mit ihrer oder sei-
ner Stellungnahme unverzüglich dem Landtag vor.

(5) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
legt ihre oder seine Anfechtung unmittelbar beim 
Landtag ein.

(6) Die Anfechtung muss innerhalb von zwei Wochen 
nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses im Amts-
blatt des Saarlandes bei der Landeswahlleiterin oder 
dem Landeswahlleiter und im Fall des Absatzes 5 beim 
Landtag eingegangen sein.

§ 47 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1.	 entgegen § 7 ohne wichtigen Grund ein Ehrenamt 
ablehnt oder sich ohne genügende Entschuldigung 
den Pflichten eines solchen Ehrenamtes entzieht 
oder

2.	 entgegen § 29 Absatz 2 Ergebnisse von Wählerbe-
fragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt 
der Wahlentscheidung vor Ablauf der Wahlzeit ver-
öffentlicht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 
kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro, die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 mit einer 
Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1.	 bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Num-
mer 1

a)	 die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter, wenn eine Wahlberechtigte oder 
ein Wahlberechtigter das Amt einer Wahlvor-
steherin oder eines Wahlvorstehers, ihrer oder 
seiner Stellvertreterin oder ihres oder seines 
Stellvertreters, einer Beisitzerin oder eines 
Beisitzers oder stellvertretenden Beisitzerin 
oder stellvertretenden Beisitzers im Wahlvor-
stand oder im Gemeindewahlausschuss,

b)	 die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahllei-
ter, wenn eine Wahlberechtigte oder ein Wahl
berechtigter das Amt einer Beisitzerin oder 
eines Beisitzers oder stellvertretenden Bei-
sitzerin oder stellvertretenden Beisitzers im 
Kreiswahlausschuss,

c)	 die Landeswahlleiterin oder der Landeswahl-
leiter, wenn eine Wahlberechtigte oder ein 
Wahlberechtigter das Amt einer Beisitzerin 
oder eines Beisitzers oder einer stellvertreten-
den Beisitzerin oder eines stellvertretenden 
Beisitzers im Landeswahlausschuss

unberechtigt ablehnt oder sich ohne genügende 
Entschuldigung den Pflichten eines solchen Amtes 
entzieht,

2.	 bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Num-
mer 2 die Landeswahlleiterin oder der Landes-
wahlleiter.
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Neunter Abschnitt 
Wahlkosten, Statistik und Schlussvorschriften

§ 48 
Wahlkosten

(1) Die Kosten der Landtagswahl trägt das Land. Es er-
stattet den Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleitern 
die durch die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
veranlassten notwendigen Ausgaben in der nachgewie-
senen Höhe. Die den Gemeinden durch die Wahl veran-
lassten notwendigen Ausgaben werden zum einen Teil 
per Einzelabrechnung zum anderen Teil durch einen 
festen Betrag je Wahlberechtigter oder Wahlberechtig-
tem erstattet, der abhängig ist von der Gemeindegröße.

(2) Die Kosten für die Versendung der Wahlbenach-
richtigungen und der Briefwahlunterlagen sowie die 
Erfrischungsgelder für die Mitglieder der Wahlvorstän-
de werden den Gemeinden im Wege der Einzelabrech-
nung ersetzt. Bei zeitgleicher Durchführung von Kom-
munalwahlen oder Abstimmungen mit der Wahl zum 
Landtag werden diese Kosten anteilig ersetzt.

(3) Die übrigen Kosten werden durch einen festen Be-
trag je Wahlberechtigter oder Wahlberechtigtem er-
stattet. Er beträgt für Gemeinden bis zu 100 000 Wahl-
berechtigten 0,64 Euro und für Gemeinden mit mehr 
als 100 000 Wahlberechtigten 0,99 Euro. Notwendige 
Anpassungen des festen Betrages nach Satz 2 an die 
Preisentwicklung werden frühestens für die Wahl nach 
dem 1. Januar 2028 vom Ministerium für Inneres, Bau-
en und Sport durch Rechtsverordnung festgesetzt.

(4) Das Land erstattet den Blindenvereinen, die ihre 
Bereitschaft zur Herstellung von Stimmzettelschablo-
nen erklärt haben, die durch die Herstellung und die 
Verteilung der Stimmzettelschablonen veranlassten 
notwendigen Ausgaben.

§ 49 
Wahlstatistik

Das Ergebnis der Wahlen zum Landtag ist statistisch 
zu bearbeiten.

§ 50 
Fristen, Termine und Form

(1) Die in diesem Gesetz und in den aufgrund § 51 er-
lassenen Rechtsverordnungen vorgesehenen Fristen 
und Termine verlängern oder ändern sich nicht da-
durch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf 
einen Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen 
oder staatlich geschützten Feiertag fällt. Eine Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlossen.

(2) Soweit in diesem Gesetz oder in den aufgrund § 51 
erlassenen Rechtsverordnungen nichts anderes be-
stimmt ist, müssen vorgeschriebene Erklärungen per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein und bei 
der zuständigen Stelle im Original vorliegen.

§ 51 
Ermächtigungsgrundlagen

(1) Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wird 
ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes eine 
Rechtsverordnung (Landeswahlordnung) zu erlassen, 
in der insbesondere Bestimmungen zu treffen sind über
1.	 die Bestellung der Wahlleiterinnen oder Wahlleiter 

und Wahlvorsteherinnen oder Wahlvorsteher, die 
Bildung der Wahlausschüsse und Wahlvorstände 
sowie über die Tätigkeit, Beschlussfähigkeit und 
das Verfahren der Wahlorgane,

2.	 die Berufung in ein Wahlehrenamt, über den Ersatz 
von Auslagen für Inhaberinnen und Inhaber von 
Wahlehrenämtern und über das Bußgeldverfahren,

2a.	 die Wahlzeit,
3.	 die Bildung der Wahlbezirke und ihre Bekanntma-

chung,
4.	 die einzelnen Voraussetzungen für die Aufnahme 

in die Wählerverzeichnisse, deren Führung, Be-
richtigung und Abschluss, über die Einsicht in die 
Wählerverzeichnisse, über den Einspruch und die 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis sowie 
über die Benachrichtigung der Wahlberechtigten,

5.	 die einzelnen Voraussetzungen für die Erteilung 
von Wahlscheinen, deren Ausstellung, über den 
Einspruch und die Beschwerde gegen die Ableh-
nung von Wahlscheinen,

5a.	 den Nachweis der Wahlrechtsvoraussetzungen,
6.	 Einreichung, Inhalt und Form der Wahlvorschlä-

ge sowie der dazugehörigen Unterlagen, über ihre 
Prüfung, die Beseitigung von Mängeln, ihre Zulas-
sung, die Beschwerde gegen Entscheidungen der 
Wahlausschüsse sowie die Bekanntgabe der Wahl-
vorschläge,

7.	 Form und Inhalt des Stimmzettels und über den 
Stimmzettelumschlag,

8.	 Bereitstellung, Einrichtung und Bekanntmachung 
der Wahlräume sowie über Wahlschutzvorrichtun-
gen und Wahlkabinen,

9.	 die Stimmabgabe, auch soweit besondere Verhält-
nisse besondere Regelungen erfordern,

10.	die Briefwahl,
11.	 die Abgabe und Aufnahme von Versicherungen an 

Eides statt,
12.	 die Wahl in Kranken- und Pflegeanstalten, Klös-

tern, gesperrten Wohnstätten sowie sozialtherapeu-
tischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten,

13.	die Feststellung der Wahlergebnisse, ihre Weiter-
meldung und Bekanntgabe sowie die Benachrichti-
gung der Gewählten,

14.	die Durchführung von Nachwahlen, Wiederho-
lungswahlen sowie die Berufung von Listennach-
folgerinnen und Listennachfolgern,

15.	die Durchführung der Wahlstatistik,
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16.	die Aufbewahrung und Vernichtung von Wahl
unterlagen.

(2) Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wird 
ermächtigt, im Fall der Auflösung des Landtags die in 
diesem Gesetz und der Landeswahlordnung bestimm-
ten Fristen und Termine durch Rechtsverordnung ab-
zukürzen.

(3) Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wird 
ermächtigt, von diesem Gesetz durch Rechtsverord-
nung abweichende Regelungen zu treffen, soweit dies 
zur ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung 
gleichzeitig stattfindender Wahlen und Abstimmungen 
erforderlich ist.

§ 51a 
Übergangsregelung

Ausschlüsse vom Wahlrecht und Ausschlüsse von der 
Wählbarkeit, die nicht auf einem Richterspruch im Sin-
ne von § 9 in der ab dem 28. August 2020 geltenden 
Fassung oder auf einem Richterspruch im Sinne von 
§ 11 Absatz 2 Nummer 2 beruhen, sind nicht nach § 3 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Bundesmeldege-
setzes im Melderegister zu speichern.

§ 52 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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